
Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVB)  

ab Ziffer 10.1  

 

10.1 Abnahme  

Die Benutzung der Leistung oder eines Teiles der Leistung durch den Auftraggeber im Sinne 

der VOL/B § 13 Nr. 2 Abs. 3 gilt nicht als Abnahme. 

 

10.2 Haftpflichtversicherung  

Der Auftragnehmer hält eine Haftpflichtversicherung vor, die auch Personen- und 

Sachschäden des Auftraggebers oder dessen Beauftragten decken. 

Mindestversicherungssumme 1.000.000 Euro für Sachschäden, 2.000.000 Euro für 

Personenschäden. Für die Arbeit von Subunternehmern muss eine entsprechende 

Haftpflichtversicherung bestehen.  

 

Ende der weiteren Besonderen Vertragsbedingungen 


